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Norm

BVwGG 2014 §21 ;

ZustG;

Rechtssatz

Aus der Wendung "auch im Wege des elektronischen Rechtsverkehrs" wird deutlich, dass es dem Gesetzgeber bei der

Regelung des § 21 BVwGG 2014 darum ging, neben den Möglichkeiten der elektronischen Zustellung nach dem ZustG

weitere Möglichkeiten der elektronischen Einbringung von Schriftsätzen (und damit der elektronischen

Kommunikation) beim BVwG zu regeln.Aus der Wendung "auch im Wege des elektronischen Rechtsverkehrs" wird

deutlich, dass es dem Gesetzgeber bei der Regelung des Paragraph 21, BVwGG 2014 darum ging, neben den

Möglichkeiten der elektronischen Zustellung nach dem ZustG weitere Möglichkeiten der elektronischen Einbringung

von Schriftsätzen (und damit der elektronischen Kommunikation) beim BVwG zu regeln.
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